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HAUPTRESULTATE DER ANALYSE DER ABSTIMMUN G 
VOM 7. MÄRZ 2010 

Am 7. März 2010 hatte das Schweizer Stimmvolk über drei Abstimmungsvorlagen zu ent­
scheiden: den Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen [«Forschung am 
Menschen»]. die Volksinitiative zur Einführung eines Rechtsanwalts zum Schutz der Tiere 
(«Tierschutzanwalt») sowie das Referendum gegen die Revision des BVG mit der Anpassung 
des Mindestumwandlungssatzes [«Berufsvorsorge»). Die erste Vorlage wurde von allen 
Kantonen und von 77.2% der Bevölkerung angenommen, die beiden anderen Vorlagen hin ­
gegen wurden verworfen : so stimmten alle Kantone, aber auch 70.5% der Stimmbürgerin­
nen gegen die Initiative betreffend die Einführung eines Tierschutzanwalts, der BVG-Artikel 
wurde von sämtlichen Kantonen abgelehnt (obwohl das Ständemehr in diesem Fall gar nicht 
notwendig war, da es sich nicht um eine Verfassungsrevision handelte) und erhielt 72 .7% 
Nein-Stimmen. Bei allen drei Vorlagen war die Stimmbeteiligung eher durchschnittlich und 
lag bei 44-45%. 

Das Schweizer Stimmvolk räumte der BVG-Revision von allen drei Vorlagen die grösste 
Bedeutung sowohl individuell als auch für das Land ein. Die Volksinitiative über den Tier­
schutzanwalt galt hingegen als weniger w1cht1g. Die Meinungsbildung zu dieser Vorlage fiel 
den Stimmbürgern denn auch am leichtesten . 

Im Grassen und Ganzen haben die Analysen ergeben, dass die Schweizerinnen und Schwei ­
zer mehr Informationsquellen als sonst beigezogen haben, um sich eine Meinung zu den 
drei Abstimmungsvorlagen zu bilden. 

Die Abstimmung betreffend den Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen 

Der Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen sollte zwei Grundsätze in der 

Verfassung verankern, nämlich den Schutz von Würde und Persönlichkeit des Menschen -
sowie die Gewährleistung der wissenschaftlichen Freiheit. Fast alle Politiker sprachen sich 
für diesen neuen Artikel aus. Dank der Unterstützung durch das Parlament, den Bundesrat 
und praktisch aller Parteien - einzig SVP und EDU lehnten die Vorlage ab, die Grünen gaben 
keine Empfehlung - wurde der Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen vom 
Volk mit deutlicher Mehrheit angenommen [77.2%) und von allen Kantonen gutgeheissen. 

Die Analysen zeigen, dass politische und soziodemografische Faktoren den Stimmentscheid 
nur geringfügig beeinflussten. Die Identifizierung mit einer Partei wirkte sich leicht auf den 
Entscheid der Stimmenden aus: So haben Personen, die sich mit CVP und FDP identifizie­
ren, den Verfassungsartikel am stärksten unterstützt, während SVP-Sympathisanten sich 
am deutlichsten gegen ihn aussprachen. Ausserdem beeinflusste das Vertrauen 1n die Re -
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gIerung den St1mmentsche1d leicht posItIv. Bei den pol1t1schen Wertvorstellungen stellten 
wir fest. dass der Verfassungsartikel Im Wesentlichen von Personen befürwortet wurde, die 
sich zu einer modernen. offenen Schweiz bekennen. in welcher der Bund mehr Macht besitzt 
als die Kantone. Das soz1odemograf1sche Profil der Stimmenden zeigt. dass sich das monat­
liche Einkommen. der Bildungs- und Z1v1lstand geringfügig zugunsten einer Befürwortung 
des Verfassungsartikels auswirkten 

Die Ergebnisse machen ebenfalls deutl ich, dass die Mehrheit der Bü rgerlnnen zwar nicht 
in der Lage war. den Inhalt der Stimmvorlage spontan wiederzugeben, dass sich aber viele 
der 1unst1schen, w1ssenschaftl1chen und, In einem geringeren Ausmass, auch der ethischen 
Bedeutung des Verfassungsartikels bewusst waren 

Die Untersuchung der spontan geäusserten St1mmmot1ve der Befragten ergab, dass die 
Personen, die den Verfassungsartikel guth1essen, grundsätzlich die Bedeutung von b10 -
med1z1nischen Tests für den wissenschaftlichen Fortschritt hervorhoben und die Notwen­

d1gke1t betonten. die Gesetzgebung auf e1dgenöss1scher Ebene zu vereinhe1tl1chen. Die 
Nein-Stimmenden dagegen beriefen sich vor allem auf ethische Motive zur Erklärung ihrer 
Entscheidung . Schl1essl1ch ble1 bt festzuhalten, dass die während der Abstimmungskam ­
pagne verwendeten Argumente die Stimmenden insgesamt kaum beeinflussten . 

Die Abstimmung über die Tierschutzanwalt-Initiative 

Am 7. März dieses Jahres lehnte das Schweizer Volk die ln1t1at1ve über die Einführung eines 
Tierschutzanwalts deutlich ab [70 5%) und folgte damit den Empfehlungen der Behörden 
Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass dieses Ergebnis In erster Linie auf der Über­
zeugung der meisten Stimmenden beruhte, die Tiere seien aufgrund der geltenden Gesetze 
heute ausreichend geschützt. Das Tierschutzgesetz ITSchGJ gilt als eines der strengsten 
und innovativsten seiner Art . In Bezug auf die St1mmenverte1lung wird ers1chtl1ch, dass vor 
allem Stimmende aus dem linken Lager diese ln1t1at1ve guth1essen, während die St1mm ­
berecht1gten des rechten Lagers sie massiv ablehnten. 

- Die Untersuchung des Profils der Stimmenden zeigt, dass pol1t1sche Faktoren bei der Zu­
stimmung zur T1erschutzanwalt-lnit1at1ve eine entscheidende Rolle spielten Besonders 
gross war der Einfluss der parte1pol1t1schen Pos1t1onierung und die Pos1t1on auf der L1nks­
Rechts-Achse· Die Sympathisanten der Linksparteien haben die Vorlage am stärksten be ­

furwortet liene der SP mit 45%1. SVP-Sympath1santen hingegen h1essen die lnit1at1ve nur 
zu 14% gut . Dieses Resultat wird durch die Selbsteinschätzung der Pos1t1on bestätigt · Jene 
Personen. die sich pol1t1sch als eher links oder links aussen einstufen. haben sich am deut­
lichsten für die lnit1at1ve ausgesprochen · 31% bzw 56% . 

Auch bestimmte soziodemografische Faktoren haben sich, wenn auch In geringerem Aus ­
mass. auf den St1mmentsche1d ausgewirkt. Je älter die Stimmenden waren, desto seltener 
befürworteten sie Im Allgemeinen die [1nführung eines Tierschutzanwalts Konkret bedeu -



tel dies. dass sic h die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen. aber auch Jene der 50- bis 
59 -Jähngen mit 39% bzw. 43% am deutl ichsten für die ln1t1at1ve aussprachen Bei den an ­
deren Altersgruppen entspricht der Entscheid mehr oder weniger dem nationalen Durch ­
schnitt. Zudem haben mehr Frauen als Männer ein Ja zugunsten des Tierschutzanwalts in 
die Urn e gelegt. 

Darüber hinaus hat sich geze igt. dass ledige 139%1. geschiedene 143%1 oder mit einem Part­
ner lebende Personen 139%1 eher für die ln1t1at1ve stimmten. Unsere Hypothese lautet . dass 
diese Gruppen am wahrscheinlichsten ein Haustier besitzen. 

Unsere Ergebnisse belegen ebenfalls, dass die Vo r lage vom Stimmvolk recht gut verstan-
de n wurde. Die Jurist ischen Hintergründe wurden korrekt erfasst Bei den Motiven für den 

Jeweil igen St1mmentsche1d konnten wir beobachten. dass die meisten Ja -Stimmenden auf -
die Notwendigke it eines besseren Tierschutzes hinwiesen und allgemeinere Argumente 
angaben, wie ihre Tie r liebe oder auch ökologische Überlegungen. Schl1essl1ch stellten wir 
fest. dass die während der Abstimmungskampagne genannten Argumente die Stimmenden 
stark beeinflussten . 

Die Abstimmung über den BVG-Mindestumwandlungssatz 

Die Entscheidung des Schweizer Stimmvolks In Bezug auf die Rev1s1on des Bundesgesetzes 
über die berufliche Alters -, Hinterlassenen- und Invaliden -Vorsorge IBVGI wurde in hohem 
Ausmass von pol1t1schen Faktoren bestimmt. In Ubereinst1mmung mit den Abstimmungs­
empfehlungen der w1cht1gsten linken pol1t1schen Parteien stimmten die linken Sympathi-
sante n am stärksten gegen die Vo r lage. Sie wurden von Mehrheiten der bürgerlichen Sym­
pat hisanten unterstützt. spez iel l aus dem Lager der SVP und der CVP. Die Anhänger innen 
der FDP. Die Liberalen sprachen sich zu 56% für die Vorlage aus. während Jene der CVP 
zu rund 42% dafür stimmten Die 27% Ja-Stimmen der SVP-Anhängerlnnen entsprachen 
ungefähr dem e1dgenöss1schen Mittelwert. Die Pos1t1on1erung auf der Links -Rechts -Achse 
ergibt ähn l iche Resultate · Die Vorlage wurde von Personen. die eher links stehen. öfter 
abgelehnt al s vom rechten Lager Die Untersuchungen zeigen auch, dass die Bürger innen. A 
die der Regierung ein gew isses Vert rauen entgegenbringen, zwei Mal so oft für die Vorlage W 
st immten als Jene. die sic h als m isstrauisch oder unentsch ieden beze ichneten. Auch ein 
ausgeprägtes Interesse an Pol1t1k sowie die häu fige Teilnahme an eidgenöss ischen Abstim­
mungen machten eine Annahme der Vorlage eher wahrschein l ich . 

Der Blick auf die Wer tvorstel lungen zeigt . dass Personen. denen eine geordnete Gesell­
schaft am Herzen liegt. die grosse Lohnuntersch iede zwischen Arbeitnehmern normal fin­
den oder eine l iberale Beziehung zwischen Staat und Wirtscha ft bevorzugen. sich viel öfte r 
zugunsten der Vorlage aussp rachen . 

Unsere Analysen heben auch den Einfluss einiger soz10demogra fische r Faktoren hervor. 
Zunäc hst sind es vor allem die alteren Personen der Stichprobe [70 Jahre und älter]. die 
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deutlich für den Entwurf stimmten . Dies 1st nicht we iter ve rwunderl ich, da diese Alters­

gruppe die Änderungen infolge der Rev1s1on wahrsche1nl1ch nicht mehr direkt zu spüren 

bekäme. Dann neigten In erster Lin ie Personen mit höherem Bildungsstand [FH , Un1vers1tät 
oder ETH) dazu, die Vorlage anzunehmen . Unsere Untersuchungen haben zudem erwi esen, 

dass die Vorlage In der Deutschschweiz deutli ch und entsc hieden öfter befürwortet wurde 
als in der Westschwei z oder In der 1tal1en1schen Sc hweiz. Und sc hl1essl ich lehnten di e 

St1mmberecht1gten, die keinen Lohn em pfang en, und vor allem verw itwete Personen die 

Vorlage weniger oft ab als das Schweizer Volk Im Durchsc hni tt . 

Als Grund für ihren Entscheid gaben die Befürworterinnen der Vorlage fa st alle an, die 

Finanzierung der Renten müsse gesichert und für zukü nf tige Generationen gewährleistet 

werden . Dagegen nannte n nur 11 % der Befragten als erste Begründung die gegenwärtige 

weltweite Wir tschafts- und Finanzkr ise. Die St1mmmot1ve der Geg ner innen der Vorlage 

decken ein breiteres Spekt rum ab. In fast der Hälfte der erstgenan nten Begründungen h1 ess 

es, die in der Vorlage vorgeschlagene Lösung eigne sic h nicht dazu, die zwe ite Säule zu 

stab1l1s 1eren . Rund ei n Fünftel der erstgenannten Begründungen drückte den Wunsc h aus, 

später sel bst eine Rente in der heut igen Höhe zu erhalten, während etwa 10% ihren Unmut 

anges icht s der Pensionskassen beto nten, die sich auf Koste n der Arbe itnehmer bereichern 

würden . So berufen sich auch weitere 13% der erstgenan nte n Gründe auf allgemeinere 

soz ia le oder eth ische Mot ive [Ung erecht igkeit, Sol idari tät usw.). 

Bei der Analyse der Pos1t1on1erung der St immenden in Bezug auf die während der Abstim ­

mungskampagne vorgeb ra chten Arg umente zeigte sich, dass der Ei nflu ss der Argumente 

gegen die BVG - Revision we it grösser war als bei den Argumenten, die für eine Rev1s1on 

sprachen . Die Argumente zugunsten einer Senkung des BVG - Mind estumwandlungssatzes 

konnten zwar eben falls sowohl bei Befürworterinnen wie auch Gegner innen der Vorlage 

Anklang finden . H1erbe1 zu erwähnen 1st das Argument , die Anpassung se i notwendig in folge 
der ste igenden Lebenserwartung oder auch man müsse die Pe nsionskasse n und Versic he­

rung en davon abbringen, eine lnvest 1t1onspol it ik mit hohem Ris iko zu betreiben . Die Argu ­

mente gegen die BVG-Revision haben aber die St immend en w1rkl1ch über zeugt. Die Vorlage 

wurde daher, insbeso nd ere aufgrund der Argumente, welche die mangelnde Berechtigung 

und die soziale Ungerecht1gke1t des Gesetzes hervorhoben, abgelehn t. 
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ZUR METHODE 

Der vorl iegende Bericht beruht auf einer von der VOX-Partnerschaft realisierten Nach ­
befragung zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 7. März 2010. Die Umfrage wurde 
vom Forschungsinstitut gfs .bern durchgeführt, die Auswertung der Daten erfolgte durch 
die Abteilung für Polit1kw1ssenschaft der Universität Genf. Die Informationen stammen aus 
standardisierten Befragungen, die Im Schnitt rund 23 Minuten dauerten und von 74 Be ­
fragerinnen unter Aufsicht von zu Hause aus telefonisch durchgeführt wurden . Das For­
schungsinstitut gfs.bern besass dabei als Kontroll1nst1tut die Mögl1chke1t, die Interviews 
ohne Vorankündigung zu beaufsichtigen . Die Untersuchung basierte auf einer repräsenta-
tiven Befragung, die in den zwei Wochen nach der Abstimmung in der gesamten Schweiz 
durchgeführt wurde . Der Stichprobenumfang betrug 1502 st1mmberecht1gte Personen, A 
die Stichprobenziehung erfolgte In einem dreistufigen Zufallsverfahren: Sprachregionen, W 
Haushalte und in diesen Haushalten lebende Personen, wobei 53.4% der Personen dieser 
St ichprobe aus der Deutschschweiz, 26 .6% aus der Westschweiz und 20% aus der italieni-
schen Schweiz stammen lungewichtet) . Die Grösse der Stichprobe ergibt bei einer reinen 
Zufallsauswahl und einer Verteilung der Prozentwerte von 50:50 einen Stichprobenfehler 
von rund +/-2,6%, dies bei einer Wahrsche1nl1chkeit von 95%. Vorsicht bei der Interpretation 
der Daten 1st dort geboten, wo die Subsamples klein sind und die Verteilung der Prozent-
werte zugleich ausgeglichen 1st 150:50). In solchen Fällen können aufgrund des grösseren 
Stichprobenfehlers keine Aussagen über Mehrheitsverhältnisse gemacht werden . 
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Tabelle 1: Ergebn isse in Prozent der Stimmenden gesamtschweizerisch und pro Kanton 

Stimmbeteiligung Forschung Tierschutzanwalt Berufsvorsorge 
am Menschen 

in% %Ja %Ja %Ja 

~ chwe~ 44.9 77.2 29.5 27.3 
----

ZH 46.6 78 .0 36.5 32.7 
1-- - -,-.- -

BE 41.9 75.4 30.4 27.4 
- - --~ 

LU 44.4 75.2 23.8 34.5 

UR 46.6 66 .7 18.5 29.2 - -~ ·- -
sz 46.3 67.0 20.7 31.0 

ow 56.3 70.0 16.2 32.1 
-f-- -

NW 56.5 74.8 19.1 35 .3 
- -- I 1 

GL 41.6 72.4 29.5 34.4 
t-- -

ZG 49.1 75.7 26.1 34.5 
-- - -

FR 48.5 79.8 19.2 22.6 
-- - --

50 43.9 73.5 31.0 22 .4 
--

B5 49.9 76 .9 44.3 26.2 

BL 44.0 79.8 36.2 23.2 
- -- -

SH 61.5 67.9 34 .0 29.2 

AR 46.7 69.8 

f-
28 .0 32.3 

- -
Al 36.8 72.6 16.5 42 .3 - - - -
SG 42.2 73.8 28.0 30.9 

,--- - 1--

GR 39.1 70.6 31.0 34.6 

AG 41.6 73.8 31.2 26.8 
---

TG 45.0 73 .1 29.9 32.4 
-
Tl 42.8 77.7 38.3 21.4 

VD 50.2 87.6 22.1 22.5 
-

vs 53.2 72.7 17.0 19.1 
-
NE 49.8 82 .4 22.4 18.4 

- _..,_ 

GE 49.1 88.0 33.5 20.4 - - -- -=--r JU 44.6 77.3 17.3 15.2 

Quelle: http://www.admin.ch (vorläufige Ergebni sse) 
-
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BEDEUTUNG DER VORLAGEN, ST IMMBETEILIGUNG 
UND MEINUNGSBILDUNG 

Bedeutung der Vorlagen 

Am 7. März 2010 hatte das Schweizer Volk über drei eidgenössische Vorlagen zu entscheiden: 
den Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen («Forschung am Menschen»]. die 
Volksinitiative zur Einführung eines Rechtsanwalts zum Schutz der Tiere («Tierschutzan-

walt»I sowie das Referendum gegen die Revision des BVG mit der Anpassung des Mindest­
umwandlungssatzes («Berufsvorsorge»!. Im Gegensatz zur ersten Vorlage, die alle Kantone A 
und 77.2% der St immenden annahmen, wurden die beiden anderen Vorlagen verworfen: Die W 
Tierschutzanwalt-Initiative wurden von sämtlichen Kantonen und 70.5% der Bevölkerung 
und der BVG-Artikel von sämtlichen Kantonen und 72.7% der Stimmenden abgelehnt (ob-

wohl das Ständemehr bei der zweiten Vorlage gar nicht erforderlich war, da es sich nicht um 
eine Verfassungsänderung handelte). Die Stimmbete iligung war mit 44-45% bei allen drei 
Vorlagen eher durchschnittlich . 

Tabelle 1.1 veranschaulicht die Bedeutung, welche die Stimmberechtigten den Abstim­

mungsvorlagen (persönlich und für das Landl beimassen . Die Befragten konnten Jedem 
Gegenstand eine Bedeutung von 0 (keine Bedeutung) bis 10 (von höchster Bedeutung) zu­

weisen. 
Aus der Befragung geht hervor, dass die Schweizer Stimmberechtigten der ersten Vorlage 
(Forschung am Menschen) eine Bedeutung für das Land beimassen, die dem Durchschnitt 

der Jahre 1993-2008 entsprach. Die Bedeutung für sie persönlich hingegen liegt deutlich 
unter diesem Durchschnitt. 

Der zweiten Vorlage zur Einführung eines Tierschutzanwaltes wurde sowohl für die Stimm­
berechtigten persönlich als auch für das Land eine geringe Bedeutung beigemessen: Sie 
liegt deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 1993-2008. 

Die Anpassung des Mindestumwandlungssatzes (fakultatives Referendum zur beruflichen 
Vorsargei stufte das Schweizer Stimmvolk sowohl persönlich als auch für das Land als 

deutlich überdurchschnittlich wichtig ein. 



Tabelle 1.1: Bedeutung der Vorlage für das Land und die befragte Person in Prozent der 

Stimmberechtigten 

Forschung am Menschen Tierschutzanwalt Berufsvorsorge 

Bedeutung für ... 

Sehr gering I0. 11 
Gering 12- 41 
Ourchschn1ttl1ch 151 
Grass 16 - 81 
Sehr gross 19. 1 0I 

Arithmetisches Mittel 
1 

das Land 

4 
11 
20 
47 
19 

6.5 

1288 

persönli ch 

17 
20 
21 
32 
10 

4.9 

1373 

da s Land 

20 
29 
20 
24 
8 

4.3 

1381 1422 1384 l lnl 

Durchschnitt 1993-2008 6.3 5.7 6.3 5.7 6.3 

Un1vers1tät Genf/ gfs.bern: VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 

Stimmbeteiligung 

persönlich 

8 
10 
13 
36 
34 

6.9 

1407 

5.7 

Mit 45% lag die St1mmbete1l1gung am 7. März 2010 Im Mittel der letzten zehn Jahre . Unter­
sucht man, welche Faktoren für die Stimmbeteiligung ausschlaggebend waren, ergab sich 
beim Stimmverhalten ein inzwischen klassisches Muster. 

Anhand der soziodemografischen Merkmale der Stimmenden /Tabelle 1.2} konnte ermittelt 
werden. dass Alter, Bildung, monatliches Haushaltseinkommen, Landesteil und Geschlecht 
die St1mmbete1l1gung am 7. März 2010 beeinflusst haben . Das Alter wirkt sich relativ stark 

auf die St1mmbete1ligung aus : Mit zunehmendem Alter steigt sie und nimmt dann aber bei 
den über 70-Jährigen wieder le icht ab. Die Bildung wirkte sich insgesamt posItIv auf die 
St1mmbete1l1gung aus : Befragte mit einem höheren Bildungsstand gingen häufiger an die 
Urne . Die St1mmbete1l1gung ste ig t aber auch mit zunehmendem monatlichem Einkommen . 
Auch der Landesteil hat einen Einfluss : In der Romand1e gingen mehr St1mmberecht1gte an 
die Urne als in der Deutschen Schweiz und Im Tessin . Das Geschlecht war statist isch gese ­
hen nicht sehr s1gn1fikant, trotzdem hatte es einen gewissen Einfluss : Bei den Frauen war 
die Bete1l1gung höher als bei den Männern . 

Wie aus Tabelle 1.2 auch ersichtlich wird, spielte das Interesse für Politik wie so oft eine 
w1cht1ge Rolle für die Stimmbete1l1gung . Personen, die politisch sehr In teress1ert sind, nah ­

men am 7. März 20 10 überwiegend teil, während jene, die angaben, sich überhaupt nicht 
für Pol1t1k zu interessieren, kaum te ilnahmen . Bei den St1mmberecht1gten, die nach eige ­
nen Angaben an allen Abstimmungen teilnehmen, war die Bete1l1gung auch am 7. März 20 10 
sehr hoch, während sie bei jenen, die erklärtermassen sehr selten oder nie abstimmen, sehr 

gering ausfiel. Bei den pol1t1schen Parteien gelang es der SP und der SVP am besten, ihre 
Anhängerschaft zu mob1l1s1eren : Dort war die St1mmbete1l1gung Im Vergleich zum Landes ­
durchschnitt höher. Daraus folgt. dass Perso nen, die sich in der Mi tte der politischen Links­

Rechts-Achse ansiedeln, durch die Vorlagen nicht so nderlich mob1l1siert waren . 
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Tabelle 1.2: Stimmbeteiligung nach sozialen und politischen Merkmalen in Prozent der 
Stimmenden 

Merkmale/Kategorien 

Total VOX lgew,chtetl 
Interesse für Politik 
Interessiert mich sehr 
Interessiert mich z,01_ml1ch 
Interessiert m,ch nicht wirklich 
Interessiert m,ch uberhaupt nicht 
Alter 
18 bis 29 Jahre 
30 b,s 39 Jahre 
40 bis 49 Jahre . - . 
50 bis 59 Jahre 
60_ b,s 69 Jahre 
70 Jahre und daruber 
Blldun11 
Obl19.atorische Schulzeit 
Lehre 
Matur/ Lehramt 
Berufsschule 
Un,vers,tat. Fachhochschule, ETH 
Haushaltseinkommen (Fr./Monatl 
B,s 3000 
3-5000 
5-7000 
7-9000 

Stlmmbetelll-
gung In% 

45 

~ 
82 
61 
18 
12 

1 
14 
29 
56 
62 
72 
65 

1 
51 
32 
35 
60 
64 

42 
51 
46 
35 

n 

677 

269 
564 

] 469 
187 

293 

f 367 
229 
232 
207 
169 

76 I 
704 t 
147 
170 
396 

108 

62 

Korrelations­
koeffizient 

V= .43 .. • 

V= .14• .. 

1 i12~~ 

Mehr als 9000 53 62 
Landesteil 
Deutsche Schweiz 

~--~ 
44 
55 J 
30 

V= .01•• 
We,bl,ch -f 49 f-724 
Mannl1ch 42 7741 
Pa rteiverbundenhelt 
SP - Soz1aldemokrat1sche Parte, 

J 
53 

~

29 
CVP - Christl1chdemokral1sche Volksparle1 41 15 
FOP D,e Liberalen 33 41 
SVP - S.chweizeris~he Volk.5parte1 50 98 
Grune Parte, 46 56 
Andere. Pa, te,en 61 128 
Parteilos 47 I 64 

1 

Einstufung auf der Links-Rechts-Achse 

J 
Lmks aussen 53 U4.8 1 Links 56 49 
M11te 41 39 
R'!.~h.t~ 48 42 
Rechts ;i_ussen 51 41 

V= ,12 .. • 

Teilnahme an Volksabstimmungen 

~ 
An J.!!_der 80 i 691 
Oft 27 34 1 t 
Selten 7 346 
N,e 87 

V:.67u• 

• lnterpretat,on de, stat,s t,schen Variablen, siehe «Zur Methode» 
Un,vers,tat Genf/ gfs be, n, VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. Marz 2010 
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Meinungsbildung - Schwierigkeit bei der Entscheidungsfindung und Entscheidzeitpunkt 

Interessant ist auch die Untersuchung, unter welchen Bedingungen sich die Stimmberech­
tigten eine Meinung zu den drei Abstimmungsvorlagen vom 7. März 2010 gebildet haben . 
Dazu enthalten die Tabellen 1.3 und 1.4 Angaben . 

Beim Entsche1dzeitpunkt (Tabelle 1.3. erster Teil/ gibt es keine erheblichen Unterschiede 
zwischen den drei Vorlagen. auch wenn die Meinungsbildung bei der T1erschutzanwalt-ln1tia­
tive te1lwe1se etwas früher erfolgt 1st. 

Viel grössere Unterschiede treten hingegen bei der Schwierigkeit, sich eine Meinung zu bil­
den, auf (Tabelle 1.3, zweiter Teil}. Unseren Ana lysen zufolge fiel den Stimmberechtigten der 
Entscheid zur Tierschutzanwalt-Initiative besonders leicht (fast 7 Stimmbürger von 10 gaben 
an. keine besondere Mühe mit der Entscheidung gehabt zu haben!. Dafür bekundete ungefähr 
ein Drittel gewisse Schw1engke1ten mit den anderen beiden Vorlagen. Beim Verfassungs­
artikel über die Forschung am Menschen war der Anteil Personen. die keine besondere Mühe 
bei der Entscheidung hatten, am geringsten. 

Tabelle 1.3: Entscheidzeitpunkt und Schwierigkeit der Meinungsbildung in Prozent der 
Stimmenden 

Forschung am 
Menschen% 

Tierschutzanwalt Berufsvorsorge 

Entscheidzeitpu nkt 
---

6 Wochen und mehr vor der Abst imm ung 

3-5 Wochen vor der Abst immung 

1-2 Wochen vor der Abstimmung 

Letzte Woche vor der Abstimmung 

N 
L 

Schwierigkeit bei der Entscheidung 

Eher leicht t 
Eher schw1er1g 

N 

Unentschieden. weIss nicht 

---!-

35 

19 

33 

14 

942 

44 

24 

32 

1438 

% % 

42 

19 

29 

10 

968 

70 

16 

14 

1452 

+ 

J 

36 

18 

33 

12 

965 

8 
1454 

" Un1vers1tät Genf/ gfs.bern : V0X-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 
- . 

- J 



Tabelle 1.4 veranschaulicht die Informationsmittel. die bei der Meinungsbildung ve rwendet 
worden sind. Aus dem ersten Tabellenteil geht im Allgemeinen hervor, dass die Stimm­
berec htigten best immte Informationsmittel intensiver ve rwendet haben als andere. Das gilt 
vor allem für das Abstimmungsbüchlein . das der Bundesrat allen Haushalten zukommen 
lässt !dieses wurde bei 75% der Befragten benutzt gegenüber durchschnittlich 59 % in den 
Jahren 1990-2006). die Zeitungen 152% gegenüber durchschnittlich 41%). die Plakate 140% 
gegenüber 29%) und insbesondere Internet 120% gegenüber 6%). 

Aggreg1ert man die Daten. stellt man fest. dass die Stimmberechtigten eine grössere Anzahl 
Informat ionsm ittel verwendet haben. um sich eine Meinung zu den drei Gegenständen zu bil ­
den {Tabelle 1.4, zweiter Teil}_ So 1st der Prozentsatz Personen, die nur auf wenige Informa­
tionsmittel zurückgegriffen haben 122% ). deutlich geringer Im Vergleich zum Durchschnitt 

der Jahre 1990-2006136%). -

Tabelle 1.4: Verwendung der Informationsmittel in Prozent der Stimmenden 

Informationsmittel 

Ze1tungsart1kel __ _ 

Radio 

Fernsehen 

Off1z1elle Information (Abst1mmungsbüchle1n) 

Flugblätter, Broschüren usw. 

Werbung 1n den Zeitungen 

Plakate 

.... 

Durchschnitt in Prozent 
1990-2006 

Alle 3 Vorlagen vom 
7. März 2010 zusammen 

% 

... 

Leserbriefe 
-----

1 nformationsstände 
-1-

77 

54 

70 

59 

35 

41 

29 

42 

7 

16 

16 

6 

81 

57 

72 

75 

43 

52 

40 

49 

9 

19 

15 

j 
D1rektma1l1ng ' 

Informationen auf der Arbeit ' 

Internet 

Meinungsumfragen ' 

I 
20 

L_33 

Geringe Verwendung der Mittel (0-3) t 
Mittlere Verwendung der Mittel (4-- 7-)--+-­

Häufige Verwendung der Mittel (8-12) 

Total 

36 

53 

11 

100% 
--t -~ ,Ji.-----< 
--~E= 982 N 

• Daten erst seit der Abstimmung vom 17.05.1992 (VOX 44) verfügbar. 
' Daten erst seit der Abstimmung vom 06.12.1992 (VOX 47) verfügbar. 
' Daten erst seit der Abstimmung vom 07.06 .1998 (VOX 63) verfügbar. 
' Erst kürzlich in die VOX-Umfragen aufgenommen (vom Gesamtindikator ausgeschlossen!. 
" Un1vers1tät Genf/ gfs .bern : VOX-Analyse der Volksa bstimmung vom 7. März 2010 
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VERFASSUNGSARTIKEL ÜBER DIE FORSCHU NG AM 
MENSCHEN 

Ausgangslage 

Der Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen war 
die erste Vorlage der Volksabstimmung vom 7. März 2010. Damit wollte man zwei Grund­
sätze der w1ssenschaftl1chen Forschung am Menschen in der Verfassung verankern, näm­
lich den Schutz der Würde des Menschen !von lebenden und verstorbenen Menschen, 
Embryonen, Föten usw.) und seiner Persönl1chke1t sowie die Gewährleistung der w1ssen ­
schaftl1chen Freiheit. Gemäss Verfassungsart ikel wird zudem eine unabhängige Stelle ein­
gerichtet, die überprüft, ob der Personenschutz bei biomed1zin1schen Versuchen gewähr­
leistet 1st und ob die R1s1ken und Belastungen in keinem M1ssverhältn1s zum Nutzen der 
Forschung stehen. Darüber hinaus sollten damit die Regeln für die Forschung am Menschen 
vereinhe1tl1cht werden, indem kantonale Kompetenzen an den Bund übertragen werden 

Vertreterinnen nahezu des gesamten pol1t1schen Spektrums befürworteten den Verfas ­
sungsartikel über die Forschung am Menschen . Der Nationalrat nahm ihn mit 114 gegen 61 
bei 18 Enthaltungen und der Ständerat einstImm1g ohne Enthaltungen an . Auch der Bundes­
ra t empfahl den Stimmbürgerinnen, die Vorlage anzunehmen . Linke und rechte Parteien 
unterstützten den Verfassungsartikel. Einzig die SVP und EDU lehnten ihn ab: Die SVP sah 
dann einen Hemmschuh für die w1ssenschaftl1che Forschung, und für die EDU ging der 
Schutz der menschlichen Würde zu wenig weit. Die Grünen waren hin- und hergenssen und 
gaben St1mmfre1gabe als Parole aus. Wissenschaftlerinnen, die Pharmaindustrie und die 
Berufsverbände Im Gesundhe1tsbere1ch traten für die Vorlage ein. 

Der Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen wurde vom Volk mit 77.2% der 
Stimmen und von allen Kantonen angenommen. 

Das Profil der Stimmenden 

Aus der Analyse des Profils der Stimmenden geht hervor, dass die politischen Merkmale 
einen relativ geringen Einfluss auf den St1mmentsche1d der befragten Personen hatten. 
Wie die Ergebnisse in Tabelle 2.1 veranschaulichen, wirkte sich die ldent1f1z1erung mit einer 
Partei nur geringfügig auf die Annahme des Verfassungsartikels über die Forschung am 
Menschen aus. Konkret war die Zustimmung unter den Personen. die sich mit der CVP und 
der FDP 1dent1fiz1eren, grösser als bei den Anhängerinnen anderer Parteien. Stimmende, 
die sich der SVP verbunden fühlen, lehnten den Verfassungsartikel Im Vergleich zum Lan­
desdurchschnitt stärker ab - vermutlich, weil sie die Parteiparole der SVP beherzigten . Die 
Einstufung auf der Links -Rechts-Achse beeinflusste den St1mmentsche1d aber nicht s1gn1fi ­
kant. Das Vertrauen In die Regierung hatte einen leicht posItIven Einfluss auf den Stimment­
scheid. Befragte, die dem Bundesrat vertrauen. nahmen den Verfassungsartikel eher an . 



Die Tabelle 2.1 verdeutlicht auch eine gewisse Wirkung der pol1t1schen Wertvorstel lungen 
auf die Annahme des Verfassungsartikels über die Forschung am Menschen. Angenommen 
wurde er Im Wesentlichen von Personen. die für eine moderne und offene Schweiz eintreten . 
Personen. die im Spannungsverhältnis Bund-Kantone mehr Kompetenzen für den Bund be­
fürworten. stimmten eher für den Verfassungsartikel - was folgerichtig 1st, da damit Kom­
petenzen von den Kantonen an den Bund übertragen werden . 

Tabelle 2.1: FORSCHUNG AM MENSCHEN - Stimmverhalten nach polit ischen Merkmalen 
in Prozent der Ja-Stimmenden 

Merkmale/Kategorien 

Total VOX !gewichtet) 

Parteiverbundenheit 

%Ja• 

77 

SP - Soz1aldemokrat1sche Parte i 77 

CVP - Chr1stl1chdemokrat1sche Volkspartei 192) 

FDP. Die Liberalen 

SVP - Schweizerische Volksparte i 

Grüne Partei 

Ke ine Parte i 

Regierungsvertrauen 

Vertrauen der Regierung 

We1ss nicht 
,----

Misstrauen der Regierung 

Wert: Öffnung der Schweiz 
,-

Für eine of fene Schweiz 

Geteilter Meinung 

Für eine verschlossene Schweiz 
'---

- - +--

--+--

.. 

81 

71 

75 

77 

85 

7/4 

72 

81 

7/4 

60 

Wert: Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen 

J 
--L 

Mehr Macht an den Bund .___ 
Geteilter Meinung 

Mehr Macht an die Kantone 

8a=--
81 

69 

--+ -

J_ 
Wert: Modern gegenüber traditionell 

Für eine moderne Schweiz ------+--~ 

n 

861 

15/4 

(/48) 

102 

12/4 

100 

2/49 

308 

126 

/419 

529 

243 

72 

242 

304 

261 

331 

J Geteilter Meinung ~~ --+ _ 351 

Für eine traditionelle Schweiz r 63 168 

Korrelations-
koeffizient• 

V= .16* 

+ 

+ 

7--
-+-----

V= .1s••• 

.. 

V=.15°„ -
+ 

-1-

1 
----< 

V=.15°„ 

V= .17 .. • 

~ Interpretation der stat1st1schen Variablen siehe «Zur Methode». 
Die Zahlen 1n Klammern sind nur ein Trend. da sie weniger als 50 Falle betreffen Folglich können 
keine stat1st1schen Tendenzen daraus abgeleitet werden 
" Universität Genf/ gfs.bern: VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 
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Tabelle 2.2 macht einen gewissen Einfluss der soziodemografischen Faktoren deutlich . Das 
monatliche Einkommen wirkt sich pos1t1v auf den Stimmentscheid aus: je höher das ange­
gebene monatliche Einkommen, desto eher wurde für den Verfassungsartikel gestimmt. 
Auch der Bildungsstand beeinflusst den Stimmentscheid: Der Ja-Stimmenanteil war bei 
den Befragten mit einem höheren Bildungsstand grösser. Schliesslich fällt auch der Zivil­
stand ins Gewicht: Unter den Geschiedenen und Verheirateten wurde häufiger Ja gestimmt 

als in anderen Kategorien. 

Tabelle 2.2: FORSCHUNG AM MENSCHEN - Verhalten nach soziodemografischen 

Merkmalen in Prozent der Ja -Stimmenden 

Merkmale/Kategorien 

Total VOX [gewichtet) 

Bildung 

Obligatorische Schulzeit ~= 
Lehre __ -~~-I 
Matur/ Lehramt 

Berufsschule 

Un1vers1tät. Fachhochschule, ETH 

Haushaltseinkommen (Fr./Monat) 

Bis 3000 

3-5000 

5-7000 

7-9000 

~

Mehr als 9000 

Zivilstand 

Ledig 

Verheiratet 

t 

--+-

--------+-

Lebenspartnerschaft 

Verwitwet 

Geschieden 

-1 -----r-

%Ja• 

77 

57 

73 

76 

81 

84 

60 

67 

74 

87 

89 

71 

78 

[98) 

74 

80 

n 

861 

53 

288 

67 

126 

321 

62 

144 

191 

158 

174 

131 

547 

[40) 

72 

61 

Korrelations­
___ k_oeffizient• 

V= .1a• • • 

V= .24•• • 

V= .12• • 

1
, Interpretation der stat1st1schen Variablen: siehe «Zur Methode». 
Die Zahlen in Klammern sind nur ein Trend, da sie weniger als 50 Fälle betreffen . Folglich kcinnen 
keine stat1st1schen Tendenzen daraus abgeleitet werden. 
<> Universität Genf/ gfs.bern : VOX-Analyse der Volk sabstimmung vom 7. März 2010 



Wahrnehmung 

In Tabelle 2.3 sind die spontan von den Befragten zum Inhalt der Abstimmungsvorlage ge­
machten Angaben zusammengestellt . 

Es fällt auf, dass die befragten Personen mehrhe1tl1ch [57%) nicht in der Lage waren, den 
Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen zu umschreiben [46% der Stimmen-
den und 75% der Personen, die sich der Stimme enthalten haben). Doch ein relativ grosser 
Anteil der anderen war durchaus 1n der Lage, den Inhalt des Verfassungsartikels richtig 
wiederzugeben : Sie sagten, er schaffe einen rechtlichen Rahmen auf Bundesebene für die 

Forschung am Menschen . Die Ergebnisse zeigen auch, dass viele Stimmbürgerinnen davon 
ausgingen, dass die Abstimmungsvorlage biomed1z1nische Versuche am Menschen in der 
Forschung zulasse [20% der Stimmenden und 7% der Personen, die nicht stimmten). Die A 
ethische D1mens1on wurde nicht als massgebl1cher Faktor des Verfassungsartikels über die W 
Forschung am Menschen wahrgenommen: Nur 4% der Stimmenden erwähnten sie spontan . 

Tabelle 2.3: FORSCHUNG AM MENSCHEN -Wahrnehmung der Inhalte in Prozent der 
Stimmberechtigten (nur erstgenannte Argumente) 

Wahrnehmung• 
Total% Stimmende% Nicht-Stimmende% 

In= 14981 In= 6771 In= 8211 

Schaffung eines rechtli chen Rahmens fur 
die Forschung am Menschen IVere1nhe1ll1chung 20 31 10 
auf Bundesebene, Verankerung 1n der Bundes-

1 
l verfassung) 

Zulassung der w1ssenschafll1chen Forschung 13 20 7 
am Menschen 

+ 

Schaffung eines ethischen Rahmens für die 
Forschung am Menschen !Schulz der Person, der 
Kinder, der behinderten Menschen. Bedeutung 4 6 3 
der Einw1ll1gung und der Kontrolle durch eine 
unabhängige Stelle) 

--+--
Andere Grunde 6 7 5 t ---f 
We1ss nicht recht. zu komplex. keine Antwort 57 36 75 

1 • Die Angaben wurden m1l der Sl1mmbele1l1gung gew1chlel 
Un1vers1tät Genf/ gfs .bern : VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 

Die Stimmmotive 

Die von den befragten Stimmenden spontan genannten Gründe für oder gegen den Verfas­

sungsartikel über die Forschung am Menschen sind in Tabelle 2.4 zusammengestellt. 

Daraus geht auf Befürworterse1te die Relevanz der Fortschrittsgläub1gke1t 1n der Wissen­
schaft hervor, wie am Be1sp1el der b1omedizin1schen Versuche zur Entwicklung neuer Me­

dikamente deutlich wird [79% aller genannten Gründe zusammengenommen und 43% der 

18 
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zuerst genannten Gründel Die Ja-Stimmenden sagten zur Begründung ihres Entscheids 
auch, dass es eine einhe1tl1che Gesetzgebung zur Forschung am Menschen auf Bundesebene 
brauche (50% aller Nennungen und 26% der zuerst genannten Gründel. Ethische Gründe, 
bei denen der Schutz der menschl ichen Würde Im Vordergrund stand, wurden auf Befür­
worterseIte selten angeführt [ 11% aller Nennungen und 3% der zuerst genannten Gründel. 
Auch die Information und Einwilligung der Personen. die an einem Versuch der b1olog1schen 
oder med1z1n1schen Forschung te ilnehmen, wurden von den Ja-Stimmenden selten erwähnt 
(je 8% aller genannten Gründe und 2% der zuerst genannten Gründel. 

Aus der Untersuchung der ablehnenden St1mmmot1ve (Tabelle 2.4) geht die Bedeutung der 
ethischen Gründe bei den Gegnerinnen des Verfassungsartikels hervor - das betrifft insbe­
sondere die R1s1ken b1omed1z1n1scher Versuche am Menschen (45% aller genannten Gründe 
und 26% der zuerst genannten Gründel. Ein beträchtlicher Teil der Ne1n-St1mmenden 1st 
überhaupt gegen b1omed1zin1sche Versuche (43% aller genannten Gründe und 31% der zu­
erst genannten Gründel. Allerdings gibt es auch eine bestimmte Anzahl Gegnerinnen, die 
ihren Entscheid damit begründen. dass es schon genug Vorschriften für die w1ssenschaft­
l1che Forschung gebe: dieses Kontra-Argument kommt der SVP-Parole nahe 121 % aller ge­
nannten Gründe und 17% der zuerst genannten Gründel. 

Tabelle 2.4: FORSCHUNG AM MENSCHEN - Stimmmotive (Mehrfachantworten möglich) 

Spontan genannte Stimmmotive 
Erstnennungen Alte Nennungen 

in%(nl in%(nJ• 

JA-Stimmende 
Fördert w1ssenschaftl1che Fortschritte (neue Medikamente 

43 (2671 79 (4901 
usw.) 
Vere1nhe1tl1chung der Gesetzgebung. Verankerung in der 

2611591 50 (3081 
Verfassung 

Allgemeine Grunde für das Ja 201122) 26 (1611 
Sonstige Gründe für das Ja (Parteiparolen, Empfehlungen von 

7 (441 12 (73) 
anderen usw.] 

Ethische Gründe, Schutzvorschriften 3 (161 11 (68] 
Einw1ll1gung und Aufklärung von Personen , die an klinischen 

2 (131 81481 Versuchen teilnehmen 

Total 10016211 18611155) 
NEIN-Stimmende 

Ethische Gründe: R1s1ken und Unwägbarkeiten bei Versuchen 
26142) T 

451731 
am Menschen 

Gegen b1omed1z1n1sche Versuche am Menschen 311501 43168) 
Allgemeine Grunde flir das Nein 151241 221351 
Einschränkung der w1ssenschaftl1chen Forschung/ die 

171271 211331 
Forschung 1st schon genug reglementiert 
Sonstige Gründe für das Nein IParte1parolen, Empfehlung von 

101161 14122) 
anderen u. ä.l 

-i 
Total 100 (1591 145 (231) 

--i 
• Total mehr als 100% wegen Mehrfachantworten 

Un1vers1tat Genf/ gfs.bern VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 
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Pro- und Kontra-Argumente 

Den befragten Personen wurde auch eine Reihe von Kampagnenargumenten für oder gegen 
den Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen vorgelegt. 

In Tabelle 2 5 1st die Akzeptanz der Pro-Argumente zusammengestellt. Diese haben die 
Ja- und Nein-Stimmenden kaum gespaltet So konnten sich die meisten Befragten den drei 
Argumenten für den Verfassungsartikel unabhängig davon, ob sie Ja oder Nein gestimmt 
hatten, anschl1essen. Vier von fünf Anhängerinnen 188%-89%1 und ungefähr Jeder zweite 
Gegner stimmten den Argumenten «Der Verfassungsartikel schafft landesweit einhe1tl1che 
und klare Verhältnisse für die Forschung am Menschen» und «Der Verfassungsartikel setzt 
der Forschung am Menschen klare Vorschriften» zu. Noch massiver fiel die Zustimmung 

zum Argument aus, der Verfassungsartikel schütze die Wurde und Persönlichkeit des Men- A 
sehen. Damit 1st der Polar1s1erungsgrad bei den drei Pro-Argumenten relativ gering. • 

Die Argumente gegen den Verfassungsar ti kel über die Forschung am Menschen kamen bei 
den Stimmenden insgesamt ebenso wenig an. Nicht einmal bei einer Mehrheit der Nein­
Stimmenden fanden sie Gehör. 52% der Gegnerinnen des Verfassungsartikels sagten, sie 

seien mit dem Argument nicht einverstanden, der Verfassungsartikel schütze die Würde 
und Persönlichkeit des Menschen in der w1ssenschaftl1chen Forschung; 55% lehnen das 
Argument ab, der Verfassungsartikel hindere die Forschung daran, neue Erkenntnisse zu 

gewinnen und neue Medikamente zu entwickeln, und 57% verwarfen das Argument, der 

Verfassungsartikel gefährde die Forschungsfre1he1t. Die Akzeptanz für das Argument. die 
Beschränkung der Forschung durch den Verfassungsartikel gefährde direkt Arbeitsplätze 
in der Schweiz, war bei Befürworterinnen und Gegnerinnen des Verfassungsartikels gleich 

gross 124%1. □ ,es schlägt sich in der relativ geringen Polarisierung der drei Kontra-Argu­

mente nieder. 
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Tabelle 2.5: FORSCHUNG AM MENSCHEN -Akzeptanz der Pro- und Kontra-Argumente 
bei den Stimmenden in Prozent 

Pro-Argumente Einver- Nicht ein- Weiss Polari-
standen verstanden nicht sierung 

% % % % 

Total 83 10 7 Der Verfassungsartikel gewährleistet den 
Schutz von Würde und Persönl1chke1t des Ja 93 3 5 _:_J Menschen In der Forschung Nein 49 38 13 

Der Verfassungsartikel setzt der Forschung Total~ 12 7 

am Menschen klare Vorschriften Ja 89 6 5 66 

Nein 1 53 32 15 

Der Verfassungsartikel schafft landesweit Total 89 9 11 

einhe1tl1che und klare Verhältnisse für die Ja 88 4 8 65 
Forschung am Menschen Nein 53 28 20 

Kontra-Argumente Einver- Nicht ein- Weiss Polari-
standen verstanden nicht sierung 

% % % % 

Die Beschränkung der Forschung durch den 

l 
Total 24 61 15 

Verfassungsartikel gefährdet direkt Arbeits- Ja 24 63 13 52 
plätze ,n der Schweiz Nein 24 52 23 

Der Verfassungsartikel gefährdet die Total CJ:? [__?o 11 

Forschungsfre1he1t in der Schweiz Ja 17 74 10 56 

Ne1n~6 57 17 

Der Verfassungsartikel hindert die Forschung Total 19 71 11 

daran, neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue Ja 16 75 9 58 
Medikamente zu entwickeln Nein 29 55 16 

Ergebnis In Prozent online. Deutungsbe1sp1ele: 83% aller Stimmenden [93% der Ja-Stimmenden 
und 49% der Ne1n-St1mmenden) schlossen sich dem ersten Argument an [Der Verfassungsartikel 
gewährleistet den Schutz von Würde und Persönl1chke1t des Menschen In der Forschung!. 10% [2.5% 
der Ja-Stimmenden und 38% der Nein-Stimmenden lehnten es ab und 7% [5%: 13%) konnten sich 
nicht entscheiden. 
n Total der Stimmenden. die eine Antwort gegeben haben= 1028 [gewichtet!. 
• Man spricht von Polarisierung. wenn ein Argument die St1mmberecht1gten spaltet. Der Polari­

s1erungsgrad 1st hoch. wenn ein Pro-Argument von den Ja-Stimmenden massiv unterstützt und 
gle1chze1t1g von den Ne1n-St1mmenden deutlich abgelehnt wird. Umgekehrt 1st der Polaris1erungs­
grad gering. wenn ein Argument bei allen Stimmenden aus beiden Lagern breite Zustimmung 
findet. 100% 1st die maximale Polarisierung. 
Der Polar1s1erungsgrad wird folgendermassen berechnet [bei einem Pro-Argument): 
Polarisierung= II% Annahme bei den Ja-Stimmenden)• 100/[% Annahme bei den Ja-Stimmenden 
+%Ablehnung bei den Ja-Stimmenden)+[[% Ablehnung bei den Ne1n-St1mmenden)*100/[% An­
nahme bei den Ne1n-St1mmenden +%Ablehnung bei den Ne1n-St1mmendenll / 2. 
Universität Genf/ gfs.bern : VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010. 

21 



TIERSCHUTZANWALT-INIT IATIVE 

Ausgangslage 

Die zweite Abstimmungsvorlage vom 7. März 2010 1st die Volksinitiative «Gegen T1erquäle-
re I und fü r einen besseren Rechtsschutz der Tiere (T1erschutzanwalt- ln1t1at1ve) ». die vom 
Schweizer Tierschutz ISTS) eingere icht wurde . Die ln1t1ative wollte im Wesentl ichen die Kan-
tone zur Ei nführung einer Tierschut za nwält in oder eines Tierschu tzanwaltes ve rp fl ichten. 
Ti erschutzanwälte hätten nach Ansicht der lnit1antlnnen systematischere Stra fverfahren 

gegen Personen. die der T1erm1sshandlung oder anderer «Verstösse gegen das Tierschutz-
gesetz» verdächtigt werden. ermögl1cht1. Nach dem ln1t1at1vtext hätte es den Kantonen frei­

gestanden. eine geme insame Fachstelle einzurichten . Zweitens beauftragte die lnit1at1ve A 
den Bund. «den Rechtsschutz von Tieren als empfindungsfähigen Lebewesen » zu regeln1. W 

Bundesrat und Parlament traten für die Ablehnung der Init iat ive ein : Sie machten gelte nd , 
dass das neue Tierschutzgesetz (TSchGI, das am 1. September 2008 in Kraft getreten 1st. 
die Hauptziele der Ini t iative Im Wesentlichen bereits abdeckte. Sie wiesen auch darauf 
h in, dass die Sc hweizer Tierschutzgesetzge bung sehr fortschrittlich se i und mit ihren drei 
Pfei lern der Prävent ion. Kontrol le und Strafver folgu ng für einen wirksameren Vol lzug der 
T1erschutzbest1mmungen sorge, während die ln1t1at1ve «einse1tIg nur die Strafverfolgung» 
stärke'. 

Das lnit1at1vkom1tee betonte In seinen Argumenten , dass es eine direkte Vertretung der Tier­
rechte brauche, damit da s neue TSchG restrik tiv angewendet werde. eine abschreckende 
Wirkung entfalte und Tierquälerei tatsächlich bestraft wü rd e. Denn «nur ein Tierschutz­
anwalt sorgt für eine bessere Umsetzung des Tierschutzgesetzes»'. Die ln1t1antlnnen füh ­
ren das Be1sp1el des Kantons Zürich an, wo eine derart ig e Stelle se it 1992 besteht und mehr 
Verstösse gegen das TSchG strafrechtlich verfolgt werden als sonst in der Schweiz". 

Die T1erschutzanwalt- lnit1at1ve wurde in der Volksabstimmung von 70.5% der St1mmberech ­
t 1g ten und allen Kantonen verworfen . 

'Auszug aus dem Abstimmungsbüchlein «Volksabs timmung vom 7. März 2010. Er läuterungen des Bun-
desrates». S. 21. das allen volljährigen Schweizer Bürgerinnen zuges lellt wird. S. 13. 

' lb1dem, S. 14. 
' lb,d„ O,e Argumente des Bundesrates. S. 18. 
• lb1d .. Die Argumente des ln1t1ativkom1tees, S. 17. 
'lb1d. 
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Das Profil der Stimmenden 

Wie bei vielen Abst1 mmungen waren auch bei der T1erschutzanwalt-lnit1at1ve die politischen 
Merkmale ausschlaggebend für den St1mmentsche1d {Tabelle 3.11. 

Die parte1pol1t1schen Sympathien sind sehr aufschlussreich für den Stimmentscheid. Im 
Allgemeinen war die Unterstützung für die Vorlage bei der Anhängerschaft linker Parteien 
am stärksten. Bei den Anhängerinnen der Soz 1a ldemokrat1schen Partei ISP] stimmten 45% 
für die ln1tiat1ve - also deu tl ich mehr als die Stimmbevölkerung Im Schnitt. Bei den Sym­
path1santlnnen der Schwe1zer1schen Volkspartei [SVP] legten nur 14% ein Ja in die Urne. 
Das bestätigt auch die Einstufung der Befragten auf der Links -Rec hts -Achse : Unter den 
Personen, die sich po litisch links und l inks aussen einstufen, haben viel mehr - nämlic h 
Je 31% und 56% - für die lnit1at1ve gest immt. Statistisch wirkt sich die Einstufung auf der 
Links-Rechts-Achse klar signifikant aus mit einer Fehlerwahrscheinl1chke1t von 0.1%. 

Aus dieser Tabelle wird auch deutlich, dass die Wertvorstelllungen einen grossen Einfluss 
auf den Stimmentscheid hat ten. Werte wie «Ruhe und Ordnung», «A rmee» und «Umwelt­
schutz» spielen eine massgebl1che Rol le. Jene Stimmberechtigten. die wenig Wert auf Ruhe 
und Ordnung oder eine starke Armee, dafür aber umso mehr auf Umweltschutz legen, nah­
men die T1erschutzanwalt-ln1t 1a t1ve am ehesten an . 
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Tabelle 3.1: TIERSCHUTZANWALT- Stimmver halten nach politischen Merkmalen in 

Prozent der Ja-Stimmenden -1 Korrelations-
Merkmale/Kategorien 1 %Ja• n 

koeffizient• l 1 

Total VOX [gew1chtetl 30 959 
--

Parteiverbundenheit V= .29••• 

SP - Soz1aldemokrat1sche Parte i 45 177 

CVP - Christlichdemokrat1sche Volkspartei 19 64 

FDP. Die Liberalen 19 114 

SVP - Schweizerische Volkspartei 14 139 

Grüne Parte i 1491 l 39I -
Andere Parteien 29 109 

- - ·-
Keine Partei 1261 l 381 -- -- -
Einstufung auf der Links-Rechts-Achse V= .2s••• 

-

Links aussen 56 115 

Links 31 201 

Mitte 27 313 
- -

Rechts 18 163 
- - -

Rechts aussen 17 98 

Wert: Ruhe und Ordnung V= .17* .. 

Legen wenig Wert auf Ruhe und Ordnung 52 69 
- - - -i 

Geteilter Meinung 35 248 

Legen vie l Wert auf Ruhe und Ordnung 25 624 

Wert:Armee V= .20••• 

Für eine starke Armee 20 325 

Geteilter Meinung 27 303 

Keine Armee 42 313 

Wert: Umweltschutz gegenüber Wohlstand V= .16••• 

Für Umweltschutz 37 I 41 1 

Geteilter Meinung 26 412 

1 
Für Wohlstand 15 118 

- -
• Interpretation der statistischen Va riablen: siehe «Zur Methode». 
Die Zahlen m Klammern sind nur em Trend. da sie weniger als 50 Fälle betreffen . Folglich können 
ke ine stat1st1schen Tendenzen daraus abgeleitet werden. 
0 Universität Genf/ gfs.bern: VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 
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Bestimmte soziodemografische Faktoren wirkten sich in einem geringeren Ma"ss ebenfalls 
auf die Annahme der ln1t1at1ve aus {Tabelle 3.2). 

Die Akzeptanz des Tierschutzanwaltes nimmt tendenziell mit zunehmendem Alter ab. So 
war der Ja-Stimmenanteil unter den 18- bi s 29-Jährigen sowie den 50- bis 59-Jährigen mit je 
39% und 43% am grössten . In den anderen Altersgruppen entspricht der Ja-Stimmenanteil 
Im Grassen und Ganzen dem Landesdurchschnitt . Bis zu einem gewissen Grad nahmen bei 
der letzten Volksabstimmung mehr Frauen als Männer die Tierschutzanwalt-Initiative an . 

Ledige [39%1, Geschiedene [43%) oder in einer Partnerschaft lebende Personen [39%) 
stimmten tendenziell eher für die Initiative als andere . Daraus könnte man schliessen, dass 
diese Gruppen eher Haustiere haben. Das ist jedoch eine reine Vermutung, da uns die empi-

- rischen Anhaltspunkte fehlen. um diesen Kausalzusammenhang zu erhärten. 

Tabelle 3.2: TIERSCHUTZANWALT - Stimmverhalten nach soziodemografischen 

Merkmale/ 

Total VOX lg 

Alter 

18 bis 29 Ja 

30 bis 39 Ja 

40 bis 49 Ja 

50 bis 59 Ja 

60 bis 69 Ja 

70 Jahre un 

~

eschlecht 

We1bl1ch 

Männlich 

Zivilstand 

Merkmalen in Prozent der Ja-Stimmenden 

Kategorien %Ja• 

ew1chtet) 30 

--
hre 39 

-
hre 30 -
hre 25 - -
hre 43 

-
hre 27 

d darüber 16 -

34 

25 

39 

26 
---

nerschaft 39 

21 

43 

t1on der stat1st1schen Variablen: siehe «Zur Methode». 

Korrelations-
n 

koeffizient• 

959 

V= .2••• -
54 

- - -
149 

179 

212 

213 

153 

V= .09** 

505 

453 
-

V=.15••• 
-

143 

604 

54 

76 

72 

Ledig 

Verheiratet 

Lebenspart 

Verwitwet 

Geschieden 

• lnterpreta 
Die Zahlen 
keine stat1s 
<> Un1vers1ta 

1n Klammern sind nur ein Trend, da sie weniger als 50 Fälle betreffen . Folglich können 
t1schen Angaben daraus abgeleitet werden . 
·1 Genf/ gfs.bern: VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 
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Wahrnehmung 

Anhand von Tabelle 3.3 können wir uns ein Bild von der Wahrnehmung machen, welche die 
Befragten vom Abstimmungsgegenstand hatten. Die St1mmberecht1gten kannten den Inhalt 
der Volksin1tiat1ve «Gegen Tierquälere i und für einen besseren Re chtsschutz der Tiere» mehr­
heitlich recht gut Das Verständnis war recht gut: 44% der Stimmenden und 32% der Personen , 
die nicht stimmen gingen, gaben spontan eine richtige Antwort. Bei den Stimmenden konnten 
sich nur 8% nicht mehr an den Inhalt der Vorlage erinnern oder hatten nur noch eine vage 
Vorstellung, während es in der zweiten Gruppe 42% waren. Nach Meinung von 16% der Stimm­
berechtigten hatte die lnit1at1ve zum Ziel, jeden Kanton zu verpflichten, einen Tierschutzanwalt 
einzuführen, was auf eine präzisere Wahrnehmung des Abst immungsgegenstandes hindeutet. 

Tabelle 3.3: TIERSCHUTZANWALT-Wahrnehmung der Inhalte in Prozent der 
Stimmberechtigten (nur Erstnennungen) 

Wahrnehmung• 
Total% Stimmende% Nicht-Stimmende% 
In= 5621 In= 3001 In= 2621 

Anwalt zur Vertretung der Rechte des Tiers 38 44 32 _J - t-

Pflicht, in Jedem Kanton einen Tiersc hutzanwalt 16 18 13 
einzuführen -
Andere Auffassungen 20 29 13 

-

Keine Begründung. unentschieden 27 8 42 - -
• Die Angaben wurden mit der St1mmbeteil1gung gewichtet. 
0 Un1vers1tät Genf/ gfs.bern: VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 
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Die Stimmmotive 

In Tabelle 3.4 sind die spontan von den Befragten genannten Gründe zusammengestellt: So 
sehen wir, wie sie zu ihrem Stimmentscheid gekommen sind. 

Bei der Tierschutzanwalt-In itiative überwogen be i den Befragten durchs Band rechtliche 
Überlegungen bei den zuerst genannten Gründen. Die Verfechterinnen der ln1tiat1ve halten 
vor allem einen besseren Vol lzug des Tierschutzgesetzes [TSchG) für wichtig 134% der zu- -
erst genannten Gründe und 106% aller genannten Gründe zusammen); demgegenüber ver-
wiesen die Gegnerinnen massiv darauf, dass das jetzige Gesetz ausreicht, um die Tiere zu 
schützen 185% der zuerst genannten Gründe und 150% aller genannten Gründe zusammen). 

Die befragten Ja-Stimmenden wol len auch einen besseren Tierschutz 138% der zuerst ge-
nannten Gründe). doch nannten sie oft auch allgemeine Gründe für ihren Stimmentscheid 
wie Tierliebe u. ä.I26% der Erstnennungen). Bei Vorlagen dieser Art ergibt sich immer wie-
der eine grosse Vielfalt an Gründen, weil die Befrag ten Tendenz haben, nicht nur objektive 
Fakten wie die rechtlichen Aspek te der lnit1at1ve zu nennen, sondern auch Gründe 1m Zu­
sammenhang mit ihren Vorlieben, Wertvorste llungen und persönlichen Prioritäten wie be1-
spielswe1se die Tierl iebe, die Tatsache, dass sie selbst ein Tier besitzen oder vom Tier- und 
Pflanzenschutz überzeugt sind. 
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Tabelle 3.4: TIERSCHUTZANWALT - Stimmmotive (Mehrfachantworten möglich) 

Spontan genannte Stimmmotive 
Erstnennungen 
in% In= 2761 

Alle Nennungen 
in% In= 6461 

JA-Stimmende 

Allgemeine Gründe (T1erl1ebe u.ä.) 

W1cht1g für einen besseren Tierschutz 
----------1---

B esse r er Vollzug des Tierschutzgesetzes 

[ Vermittlung/Abschreckung _ ----------+---

l Andere Gründe für das Ja 

Total 

NEIN-Stimmende 

Allgemeine Gründe für das Nein 

Tierschutz 1st ausreichend 

Bürokratie/zu hohe Kosten 

Andere Gründe für das Nein 

Total 

26 

38 

34 

2 

100 

34 

67 

106 

14 _ _,_ __ _ 
4 

225 

5 9 

85 150 

8 31 

2 3 
----1------

100 194 

<> Universität Genf/ gfs.bern: VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 

Pro- und Kontra-Argumente 

Wie aus Tabelle 3.5hervorgeht, spalteten die Argumente für und wider die Initiative die Stimm­
berechtigten stark: Besonders ausgeprägt war die Polarisierung bei den Pro-Argumenten . 

Es erstaunt kaum, dass die Unterstützung für die beiden Pro-Argumente [«angemessener 
Stellenwert der Tiere in der geltenden Gesetzgebung» und «gute Erfahrungen im Kanton 
Zürich») bei den Ja-Stimmenden stark war [87% bzw. 83% gegenüber nu r 22% bzw. 16% 
der Nein -Stimmenden). Auch das Argument «Tierquälereien angemessen bestrafen » stiess 
bei den Anhängerinnen der Initiative [mit 93%) auf breite Akzeptanz, doch pflichteten ihm 
zudem fast die Hä lfte der Gegnerinnen [46%) bei. Der Polarisierungsgrad ist somit bei allen 
drei Pro-Argumenten relativ hoch - beim letzten jedoch in etwas abgeschwächter Form. 

Dieselbe Entwicklung ergibt sich auch bei den Kont ra-Argumenten : Eine grosse Mehrheit 

der Gegnerinnen schliesst sich den drei Kontra-Argumenten an, doch wurden zwei davon 
[«Stellenwert der Tiere in der jetzigen Gesetzgebung hoch genug» und vor allem «bläht das 
Strafverfahren unnötig auf »] von den Anhängerinnen der Initiative [51 bzw. 76%) mehrheit­
lich abgelehnt. Gleichzeitig verfing aber das Argument «wird Tierquälerei nicht verhindern 
können» bei einer Mehrheit der Befürworterinnen [79%] und - mit einem höheren Prozent­
satz - bei den Gegner innen [88%], was zu einer relativ sta rken Polarisierung bei den ersten 
beiden Argumenten und einem etwas schwächeren Polarisierungsgrad beim letzten Argu­

ment führt . 
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Tabelle 3.5: TIERSCHUTZANWALT - Akzeptanz der Pro- und Kontra-Argumente bei den 

Stimmenden in Prozent 

Pro-Argumente Einver- Nicht ein- Weiss Polari-
standen verstanden nicht sierung 

% % % % 

Angemessener Stellenwert der Tiere in der Total 42 52 6 

heutigen Gesetzgebung Ja 87 10 3 83 

Nein 22 71 7 

Tierquälerei angemessen bestrafen Total 61 35 4 

Ja 93 6 1 73 

Nein 46 48 5 

Gute Erfahrung im Kanton Zürich Total 36 40 23 

Ja 83 5 13 86 

Nein 16 56 18 

Kontra -Argumente Einver- Nicht ein- Weiss Polari-
standen verstanden nicht sierung 

% % % % 

Stellenwert der Tiere in der heutigen Gesetz- Total 81 18 2 

gebung ausreichend Ja 47 51 2 74 

Nein 95 4 1 

Wird T1erquälere1 nicht verhindern Total 85 12 3 

Ja 79 16 5 53 

Nein 88 10 3 

Bläht das Strafverfahren unnötig auf Total 63 30 7 

Ja 20 76 5 84 

Nein 81 11 8 

Ergebnis in Prozent online. Deutungsbeisp1ele : 42% aller Stimmenden (87% der Ja-Stimmenden und 
22% der Nein -Stimmenden) schlossen sich dem ersten Argument an («Stellenwert der Tiere in der 
heutigen Gesetzgebung»!. 52% (10% der Ja-Stimmenden und 71% der Ne1n-St1mmenden lehnten es 
ab und 6% (3%: 7%) konnten sich nicht entscheiden. 
n Total der Stimmenden. die eine Antwort gegeben haben= 1031 (gewichtet). 
• Man spricht von Polarisie r ung. wenn ein Argument die Stimmberechtigten spaltet. Der Polari ­

sierungsgrad 1st hoch. wenn ein Pro-Argument von den Ja-Stimmenden massiv unterstützt und 
gle1chze1tig von den Nein-Stimmenden deutlich abgelehnt wird. Umgekehrt 1st der Polaris1erungs­
grad gering. wenn ein Argument bei allen Stimmen den aus bei den Lagern breite Zustimmung 
findet. 100% 1st die maximale Polar1s1erung. 
Der Polarisierungsgrad wird folgendermassen berechnet [bei einem Pro-Argument): 
Polar1s1erung = ((% Annahme bei den Ja-St1mmenden l*100/(% Annahme bei den Ja-Stimmenden+ 
% Ablehnung bei den Ja-Stimmenden) +[(% Ablehnung bei den Nein-St immenden l*l 00/(% Annah­
me bei den Nein -Stimmenden+% Ablehnung bei den Nein-Stimmenden )) / 2. 

0 Universität Genf/ gfs.bern : VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 
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BERU FLI CHE VORSORG E: 
ANPASSUNG DES MINDESTUMWANDLUNGSSATZES 

Ausgangslage 

Die dritte Abstimmungsvorlage vom 7 März 2010 war das fakultative Referendum gegen die 
Anpassung des Mindestumwandlungsz1nssatzes !zweite Säule). Mit der vorgeschlagenen 
Anderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-. Hinterlassenen- und Invaliden­
vorsorge IBVGI sollte der Umwandlungssatz gesenkt werden. mit dem die Rente der beruf­
lichen Vorsorge anhand des Altersguthabens berechnet wird . Eine erste Anpassung des 
Umwandlungssatzes lvon heute 7% für Männer und 6.95% für Frauen auf 6.8% für beide) 1st 
bereits 1m Gang. Zur Stab1l1s1erung der zweiten Säule hätte das neue Gesetz einen Umwand­
lungssatz von 6.4% 1m Jahr 2016 lausschliessl1ch für Neurentenl vorgesehen. 

Der Bundesrat und das Parlament machten geltend, dass die Rev1s1on wegen der höheren 
Lebenserwartung und der Entwicklung der Rend iten er forderl ich wären . Laut Bundesrat 
wird die Dauer der Rentenleistungen immer länger und die auf den Finanzmärkten erz iel­
baren Kap1talrend1ten reichen nicht aus. um die nötige Finanzierung der Renten sicher­
zustellen'. Der Ständerat nahm die Rev1s1on mit überwältigendem Mehr (mit 35 dafür, 
1 Gegenstimme und 6 Enthaltungen) und der Nationalrat mit 126 St immen gegen 62 (6 Ent­
haltungen] an. Die FDP und die SVP traten für die Gesetzesänderung ein, während die Links­
Pa r te1en. die Grünen und die CVP sowie die w1cht1gsten Gewerkscha ftsorganisatio nen sie 
zur Ablehnung empfahlen . 

Ein Ad -hoc- Komitee, mit relat iv heterogener Zusammensetzung. sammelte Unterschriften 
für das Referendum gegen die Gesetzesänderung . Die Gegne r innen lehnten die Rentenkür­
zung allgemein ab - sie hielten sie für verfassungswidrig . Laut Referendumskom 1tee hätte 
die Rentenabnahme alle Beschäftigten bet roffen, auch die Jungen. Die Gegneri nnen sind 
Pensionskassen und Versicherungen gegenüber sehr kri tisch eingestellt und verfochten 
entschieden die These. dass diese in erster Linie eine Gewinnmax1m1erung anstrebten, was 

- sie fur ant1soz1al und ungerecht halten'. 

Die BVG-Änderung wurde an der Urne vom Volk mit 72.7% der Stimmen ohne Federlesens 
verworfen . Alle Kantone nahmen das Referendum an (die Kantone Ju ra, Wallls und Neuen­
burg mit einem Ja-St1mmenante1l von über 80%). Die St1mmbete il1gung bei dieser Vorlage 

betrug 44.9%. 

Auszug aus dem Abstimmungsbüchlein «Volksabstimmung vom 7. März 2010. Erläuterungen des 
Bundesrates», S. 21. das allen volljährigen Schweizer Bürgerinnen zugestellt wird . 
lb1dem, S. 27. 
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Das Profil der Stimmenden 

Wie bei den beiden anderen Abstimmungsvorlagen vom 7. März 2010 spielten die sozio ­
demog raf ischen, aber vo r allem die politischen Faktoren eine wichtige Rolle fü r den Stimm­
entscheid der Schweizer St immberechtigten (Tabelle 4.11. 

Unsere Untersuchungen haben erg eben, dass die Verbundenheit mit einer Partei die Akzep­
ta nz der Vorlage deutlich beeinflusst: statistisch besteht ein recht starker und sign ifikan ­
te r Zusammen hang mit p<.001. Insgesamt stimmten 1h r In erster Linie Anhängerinnen der 
Ze ntrum spar teien zu . Bei der Anhängerschaft der FDP betrug der Ja-Stimmenante il sogar 
56% und bei Jener der CVP ungefäh r 42%. Bei den Personen, die der SVP nahestehen, ent ­
sprach dieser dem Landesdurchschnitt. während die Grünen und vor allem die SP sie viel 
eindeut iger verwarfen. Be i Letzteren lehnten 9 von 10 Anhängerinnen die Anpassung des 
Mindestumwandlungssatzes ab. 

Das Ergebnis in Bezug au f die Parteiverbundenheit w ird durch die recht starke Wi rkung der 
Pos1t1onieru ng auf der Links-Rechts-Achse bestätigt. Die Gesetzesrev1s1on wurde links viel 
eindeutiger abgelehnt als rechts . Im Sinne der Parteiparolen der Parteien links und l inks 

aussen stimmten 1hr nur eine sehr kleine Minderheit St1mmberec ht1g te. die sich Im pol1t1 -
sc hen Spektrum links einordnen , zu. 

Ferner er mittelten wir, dass das Regierungsvertrauen den St1mmentsche 1d z1eml1ch zuver­

lässig erklärt. Be i Personen. die der Schweizer Regierung ein gewisses Vertrauen entge ­
genbringen, wurde die Gesetzesrev1s1on zwei Mal häu figer angenommen als bei denen, die 
m1sstrau1sch oder unentschieden sind. 

Vom Intere sse für Pol1t1k, das oft als Indiz für die politischen Motive gilt, lässt sich tei lweise 
auch au f die Annahme des Artikel s über die berufliche Vorsorge sch l1essen. Analog stiegen 

die Chancen für ein Ja mit zunehmende r Bete1l1gung an Urnengängen auf Bundesebene . 

Unsere Ana lyse bestätigt schl1essl ich, dass gewisse individuelle Werte den St1mmentsche1d 
beeinflussten . Vor allem Personen, die für mehr Ordnung in de r Gesellschaft eint reten, 

waren für die Gesetzesrev1s1on. Umgekehrt betrug die Annahme bei Jenen, die Ruhe und -
Ordnung nicht prioritär einstufen, nicht einmal ganz 19%. Der Einfluss dieses Wertes hält 
sich Jedoch Im Vergleich zu anderen In Grenzen . St1mmberecht1gte, die grosse Einkom ­
mensunterschiede für leg itim halten, st immten eher für die Gesetzesänderung [39%]. wäh -
rend sie von Jenen, die für Einkommensgle1c hhe1 t sind, nur von 16% angenommen wurde . 
Vor allem St1mmberec ht1gten mit einem liberalen Verständnis des Verhältnisses zwischen 

Staat und Wirtschaft - insbesondere Jene, die für Wettbewerb eintreten, nahmen die Anpas-
sung des Mindestumwandlungssatzes massiver an. 
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Tabelle 4.1: BERUFSV0RS0RGE - Stimmverhalten nach politischen Merkmalen in 
Prozent der Ja-Stimmenden 

Merkmale/Kategorien % Ja• Korrelations-
n 

koeffizient• 
Total VOX lgew,chtet] _J 28 _J_ 932 ___J 
Parteiverbundenheit V= _34••• 

SP - Soz,aldemokrat,sche Parte, X --
12 168 

42 60 CVP - Christlochdemokrat,sche Volkspartei --,__ - --

FDP Die Liberalen 56 116 

SVP - Schweizerische Vol kspartei 27 136 -+ -
Grüne Parte, [19) [37] 

Andere Parte ien 31 110 

Keine Parte, 114) [36] --- --
Einstufung auf der Links-Rechts-Achse V= .24* .. 
Links aussen 11 108 

Links -r-- 16 198 

Mitte ~L 34 304 -- -
Rechts 41 164 - ---
Rechts aussen 39 103 ---
Regierungsvertrauen 

1 Vertrauen der Regierung 

1 We,ss nicht 

Misstrauen der Reg ierung 

Interesse für Politik ---
Sehr ,nteress,ert 

Z1eml1ch 1nteress1ert 

Nicht w1rk l1ch interessiert 

Überhau_pt nicht 1nteress1ert 

Teilnahme an Volksabstimmungen 

Sehr selten bis n,e ----
Selten 

Oft -
Sehr oft oder sogar immer 

Wert : Einkommensunterschiede 

Für grosse Emkommensunterschiede 

Geteilter Meinung 

Gegen grosse Einkommensuntersch i 

Wert: Staat und Wirtschaft 

Staatsmtervent,onen 

Geteilter Meinung 

Wettbewerb 

Wert: Ruhe und Ordnung 

ede 

Legen wenig Wert auf Ruhe und Ordnun_g 

Geteilter Meinung 

Legen vie l Wert auf Ruhe und Ordnung 

-

41 

18 

21 
~ -

---
35 

26 

15 - -[11) 

--
[67 1 

[19] 

14 - -
30 --

3~ 32 

16 ·--

! 
-

18 

26 

34 

1=- 19 

1~_23 
30 

- -
- -

• Interpretation der stat1st1schen Variablen : siehe «Zur Methode» 

347 

137 

440 

325 

478 

99 

[271 

[3] 

[31] 

112 

774 

161 

425 

316 

195 

302 

388 

65 

239 

611 

V= .22* .. 

---
V= ,15••• 

V= .13„ 

V= .2••• 

1 V=.14••• 

-~ 
- >----

V 09• =. 

-

Die Zah len ,n Klammern sind nur ein Trend, da s,e weniger als 50 Falle betreffen 
slallst,schen Tendenzen daraus abgeleitet werden 

. Folglich konnen keine 

Univers,tat Genf / _g_fs.bern : VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. Marz 20 10 

-

1 
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Abgesehen von politischen Merkmalen haben einige soziodemografische Faktoren eine in­
teressante Wirkung auf die Annahme des Artikels über die berufliche Vorsorge (Tabelle 4.2]. 

Insbesondere die ältesten Befragten [70 Jahre und mehr) stimmten am häufigsten für die 

Gesetzesänderung [knapp 44% gegenüber einem Landesdurchschnitt von 28%1. In den an­
deren Altersgruppen liegt die Akzeptanz mehr oder weniger im gesamtschweizerischen 
Mittel - insbesondere angesichts der Fehlermarge, der unsere Ergebnisse unterliegen [sie­

he Abschnitt zur Methode). Überraschend ist dieses Ergebnis nicht, denn ältere Menschen 
erhalten bereits eine Altersrente und die Gesetzesvorlage betraf nur die Neurenten ab 2016. 
Zum Abstimmungszeitpunkt bereits Pensionierte betraf sie also gar nicht . 

Der Bildungsstand wirkt sich auch signifikant. wenn auch re lat iv beschränkt, auf den 

Stimmentscheid aus. Der Gesetzesvorlage stimmten vor allem Personen mit einer höheren -
Bildung [FH. Universität oder Technische Hochschule) zu. wie unsere Analysen ergaben. 

Ferner wurde deutlich, dass die Akzeptanz bei Deutschschweizer innen deutlich und si gnifi-
kant höher als bei Westschweizerinnen und Tessinerlnnen ist. 

Nicht erwerbstätige Stimmberechtigte und Witwer/Witwen waren weniger häufig gegen die 
Vorlage. Der Zusammenhang zwischen Zivilstand und Stimmentscheid ist jedoch bei einer 

Fehlermarge von 10% stat istisch gering. Das Alter und der Wohnort wirkten sic h nicht sig­
nifikant auf den Stimmentscheid zum Umwandlungssatz aus . 
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Tabelle 4.2: BERUFSVORSORGE - Verhalten nach soziodemografischen Merkmalen in 
Prozent der Ja-Stimmenden 

1 Merkmale/Kategorien %Ja• 
Korrelations-

n 
koelfizient• 

Total VOX (gewichtet) 28 ~ 932 

Alter 1 V= .18°„ 
·-

18 bis 29 Jahre (12) [49) 
- --~~- >- -

30 bis 39 Jahre 24 148 

40 bis 49 Jahre 26 174 

50 bis 59 Jahre 24 200 
-

60 bis 69 Jahre 26 203 --- -
70 Jahre und darüber 44 157 

Bildung V= .11• -~ -
Obligatorische Schulzeit 28 50 

Lehre 23 309 

Matur/ Lehramt 28 72 
-

Berufsschule 24 140 

Un1vers1tät , Fachhochschule, ETH 33 358 -- -- -
Landesteil V= .09° 

Deutsche Schweiz 30 530 
f----

Westschweiz 21 303 

ltal1enischsprach1ge Schweiz 24 154 
- ---- - -

Berufstätigkeit V= .1••• 

t 
- -

Angestellt 
2~ 

575 

Nicht angestellt 34 352 
- -

Zivilstand V= .1• 
-~ -- -

1 

Ledig 26 138 - - -- -
Verheiratet 26 588 - -
Lebenspartnerschaf t 24 51 

Verwitwet 42 74 
1 - - - -

Geschieden 28 71 

'Interpretation der stat1st1schen Vanablen : siehe «Zur Methode». 
D1e Zahlen 1n Klammern sind nur ein Trend. da sie weniger als 50 Fälle betreffen . Folglich können 
ke ine stat1st1schen Tendenzen daraus abgeleitet werden . 

Un1vers1tät Genf/ gfs.bern: VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 
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Wahrnehmung 

Die Befragten werden in den Interviews um eine kurze Inhaltsangabe der Abstimmungs­
vo r lagen gebeten. Damit kann man sich ein Bild davon machen, wie die St1mmberecht1gten 

die Gegenstände aufgefasst haben . 

Wir stellten fest. dass ein recht grosser Teil der Stimmberechtigten den Inhalt mehr oder 
weniger richtig wiedergeben konnte . 38% gaben richt1gerwe1se an , dass es bei dieser Vor­
lage um die Senkung des Mindestumwandlungssatzes ging. Der Anteil 1st bei Jenen. die an 
die Urne gingen, sehr gross 153%1 - im Gegensatz zu Jenen, die der Urne fernblieben 125%1. 

Ein relativ grosser Anteil Stimmberechtigter !insgesamt, aber auch bei den N1chtst1mmen­
denl erklärten. dass die Vorlage einen Abbau der Renten betraf. Zwar ist das nicht unbedingt 

falsch, doch deutet diese Assoziation eher au f eine indirekte Folge einer mögl ichen Annahme 
und nicht auf die ursprüngliche Absicht hin. Unseres Erachtens 1st das also eher eine Inter­
pretation. weniger eine einfache Wiedergabe des Inhalts der Vorlage. Trotzdem haben 82% 

jener St1mmberecht1gten, die die Vorlage so auffassten, sie abgelehnt !gegenüber 72% der 
Befragten, die den Inhalt mit einer Senkung des Mindestumwandlungssatzes umschrieben] 

Tabelle 4.3: BERUFSVORSORGE - Wahrnehmung der Inhalte in Prozent der Stimm­
berechtigten (nur Erstnennungen) -------------------

Wahrnehmung• 
Total% Stimmende% Nicht-Stimmende% 

ln=1505l ln=677l ln=8211 

Senkung des Mindestumwandlungssatzes 

Andere Gründe 

Schwächung der Renten, Abbau der Altersrenten 

[ Keine Begründung. unentschieden :i f il t !; 
• Die Angaben wurden mit der St1mmbete1ltgung gewichtet. 
0 Universität Genf/ gfs.bern: VOX-Analyse der Volksabst immung vom 7. März 2010 

Die Stimmmotive 

Die Befragten konnten für jeden Abstimmungsgegenstand spontan zwe i Gründe für ihren 
St1mmentsche1d nennen. 

In Tabelle 4.4 wurden die Gründe nach Themen aggreg1ert. Die Befü rworterlnnen begründe­

ten ihren Entscheid überw iegend damit, dass die Senkung des Mindestumwandlungssatzes 
die Rentenfinanzierung stabilisiert und für die nächsten Generationen sichert. Über die Hälf­

te der erstgenannten Gründe sowie ein grosser Teil aller genannten Gründe gehen in diese 
Richtung 186%, d. h. 210 Nennungen von 245]. Aus ungefähr 10% der zuerst genannten Gründe 

geht hervor. dass die Vorlage anges ichts der herrschenden Weltwirtschafts- und Finanzkrise 
wichtig sei . Allgemein führt ein Drittel der Befragten diese Begründung für ihre Ja-Stimme an . 
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Wie oft bei derartigen Vorlagen nennt ein relativ grosser Anteil Personen allgemeine Gründe 
lim Allgemeinen pos1 t1v eingestellt, Rev1s1on Im Allgemeinen nützlich usw.) für ihre Zustim­
mung . 

Die Gründe der Gegnerinnen der Vorlage waren v1elfält1ger. Fast bei der Hälfte [44%) der 
erstgenannten Gründe wird betont, dass die Vorlage nicht die richtige Lösung zur Stabil1 -
s1erung der zweiten Säule sei : 84% der Gegnerinnen führen diesen Grund an. Bei ca einem 
Fün fte l der erstgenannten Gründe 132% der Gründe insgesamt) wollen die Befragten keine 
Rentenkürzung, während aus rund 10% der zuerst genannten Gründe für das Nein (33% 
aller Gründe insgesamt) die Ablehnung der Pensionskassen spricht, die sich auf dem 
Rücken der Arbeitnehmerinnen bereichern. Ungefähr 13% der zuerst genannten Gründe 
[32% aller Gründe zusammen) betreffen al lgemeinere soziale oder ethische Überlegungen 
[ungerecht, Sol1dar1tät mit Arbeitnehmerinnen mit besche idenem Einkommen usw.1. Unter 
den Nein -Stimmenden 1st aber der Ante il globaler oder vager Begründungen relativ gering, 
was auf eine mehr oder weniger klare Meinung der Stimmenden hindeutet. 

Tabelle 4.4: BERUFSVORSORGE - Stimmmotive (Mehrfachantworten möglich) 

Spontan genannte Stimmmotive 

JA-Stimmende 

Allgemeine Grunde fur das Ja 

Rentenfinanzierung, Sicherung ft.ir die kommenden Genera-
l t1onen 

Schlechte Finanzlage, Krise, Probleme in der Zukunft 

Eigenverantwortung, Jeder muss selbe r vorsorgen 

Andere Grunde fur das Ja 

Total 

t NEIN-Stimmende 

Allgemeine Grunde fur das Nein 

, Nicht die richtige Lösung 

f 
Gegen Rentenkurzungen, Wunsch. die Jetzigen Renlen zu nutzen 

Immer länger arbeiten für geringere Renten/ Sparen auf 
Kosten der Arbe1tnehmenden 

Soziale Gründe, ungerecht. Solidari tät mit Menschen mit 
tieferem Einkommen 

Andere F1nanz1erungsm1ttel finden/ Garantie durch Staat 
erforderlich 

Gründe 1m Zusammenhang mit der ersten Säule, AHV 

Andere Grunde für das Nein 

Total 

Erstnennungen 
ino/o(nl 

Alle Nennungen 
ino/o(nl• 

22 [541 

56 [138] 

11 1281 

1121 

9 (23] 

100 [2451 

5 [34) 

4412831 

18 [114] 

10167] 

13 [851 

5 [351 

1 [5 ] 

41281 

100 1650] 

33 [80) 

86 [210] t 331811 

5 [121 

14 135] 

171 [419 ] 

T 9 [581 

84 [5491 

32 [2061 

34 [219] 

32 [208] 

18 [1201 

1 (7] 

8 [53) 

218114201 

• Total mehr als 100% wegen Mehrfachantworten 
I • Un1vers1tat Genf/ 1fs.bern: VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 
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Pro- und Kontra -Argumente 

In Tabelle 4.5 ist aufgeführt, wie sich die St1mmberecht1gten Je nach St immentscheid zu den 
verschiedenen Kampagnenargumenten stellen. Allgemein 1st festzustellen, dass die Polar1 -
s1erung bei den Kontra -Argumenten stärker war als bei den Pro-Argumenten. 

Das erste Pro -Argument !«D ie Anpassung 1st wegen der gestiegenen Lebense rwartung er­

forderlich »] fand bei den Ja -Stimmenden breite Unterstüt zung: 95% der Stimmberechtigten 
konnten sich ihm anschliessen. Gleichze1t 1g pflichtete ihm aber auch eine grosse Mehrheit 

Nein -St immende bei 172%]. Ähnlich verhält es sich mit dem dritten Pro -Argument. näm ­
lich dass Pensionskassen keine grossen Anlagerisiken eingehen sollten . Ein grosser Anteil 
sowohl der Ja - 179%] als auch der Nein -Stimmenden (64%] schloss sich diesem Argument 

an. Eine Mehrheit der Befürworterinnen (78%] machten das zweite Pro -Argument geltend -
!«Ohne die Senkung des Mindestumwandlungssatzes werden Erhöhungen der Beiträge der 
Versicherten und der Arbeitgeber notwendig»]. während es 59% der Gegnerschaft ablehn -
ten. Abgesehen von diesem letzten Argument war der Polarisierungsgrad bei den Kontra­

Argumenten eher bescheiden . 

Bei den Argumenten gegen die Änderung des Mindestumwandlungssatzes ist der Verlauf 
hingegen weniger eindeutig. Die drei Kontra -Argumente fanden einen relativ grossen An ­
klang bei den Nein -Sti mmenden lje 88%, 78% und 89%]. Ausserdem ist ein recht grosser Tei l 
der Ja-Stimmenden einversta nd en mit dem ersten Argument !«E ine neue Rentensenkung 

1st ungerechtfertigt», 47%] sowie dem zwe iten !«Die Lösung 1st nicht sozial und ungerecht». 
53%]. Bei diesen Argumenten ist der Polarisierungsgrad also recht hoch . Das dritte Argu­
ment l«D1e Lösung 1st ni cht soz ial und ungerecht»] spaltete die Ja- und Nein -Sti mmend en 
viel weniger. Denn ein grosser Teil der Ja -Stimmenden (66%] schlossen sich ihm an. 



Tabelle 4.5: BERUFSVORSORGE -Akzeptanz der Pro- und Kontra-Argumente be i den 
Stimmenden in Prozent 

Pro-Argumente Einver- Nicht ein- Weiss Polari-
standen verstanden nicht sierung• 

Die Anpassung 1st wegen der gestiegenen 
Lebenserwartung nötig 

Total 

Ja 

% % 

78 17 

95 4 

% % 

5 

2 60 

Ohne Senkung des Umwandlungssatzes müssen 
die Beiträge heraufgesetzt werden 

_r 

Nein n -T 
23g~ 

----' I Total 1 45 46 9 

Ja 78 14 8 75 

~~ F 59 H, 
22 =i, ---r Riskante Anlagen nicht fördern (Pensions­

kassen] 

Nein 

Total 

Ja 

Nein 

79 

64 

15 6 56 

25 

Kontra-Argumente Einver- Nicht ein- Weiss Polari-
standen verstanden nicht sierung• 

% % % % 

Eine Rentensenkung 1st ungerechtfertigt, Total 74 17 9 

es betrifft die Lebenserwartung nicht Ja 40 47 13 74 

Nein 88 6 6 

Die Pensionskassen und Vers icherungen Total 66 26 8 

betreiben Rentenklau, um in die eigenen Ja 38 53 9 71 
Taschen zu wirtschaften Nein 78 16 6 

Sozial ungerechte Lösung, vor allem für Leute I Total 81 13 

mit tiefem Einkommen und so21al Schwächere Ja 66 27 60 

Nein 89 7 

Ergebnis In Prozent online. Oeutungsbe1sp1ele: 78% aller Stimmenden (95% der Ja-Stimmenden 
und 72% der Ne1n-St1mmenden] schlossen sich dem ersten Argument an !«Anpassung wegen der 
gestiegenen Lebenserwartung nötig»]. 17% (4% der Ja-Stimmenden und 23% der Nein-Stimmenden 
lehnten es ab und 5% 12%: 5%1 konnten sich nicht entscheiden. 
n Total der Sl1mmenden. die eine Antwort gegeben haben= 1038 [gewichtet]. 
' Man spricht von Polarisierung. wenn ein Argument die St1mmberechllgten spaltet. Der Polari­

s1erungsgrad 1st hoch, wenn ein Pro-Argument von den Ja-Stimmenden massiv unterstützt und 
gle1chze1t1g von den Ne1n-St1mmenden deutlich abgelehnt wird. Umgekehrt 1st der Polaris1erungs­
grad gering. wenn ein Argument bei allen Stimmenden aus beiden Lagern breite Zustimmung 
findet. 100% 1st die maximale Polarisierung. 
Der Polar1s1erungsgrad wird folgendermassen berechnet [bei einem Pro-Argument!: 
Polar1s1erung = (1% Annahme bei den Ja-Stimmenden)*l00/1% Annahme bei den Ja-Stimmenden+ 
% Ablehnung bei den Ja-St1mmendenl + (1% Ablehnung bei den Nein-St1mmenden]*l00/I% Annah­
me bei den Nein-Stimmenden+% Ablehnung bei den Nein-Stimmendenll / 2. 

„ Un1vers1tät Genf/ gfs.bern: VOX-Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 2010 
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ZUR METHODE 

Die Ergebnisse von VOX 102 beruhen auf der Analyse der Volksabstimmung vom 7. März 
2010. Das Forschungsinstitut gfs.bern führte die Befragung durch und die Abteilung für 
Politikwissenschaft der Universität Genf analysierte die erhobenen Daten. Die Daten wur­

den an hand von sta ndardisierten Telefoninterviews erhoben, die im Schnitt rund 23 Minu­
ten dauerten und von 74 Befragerinnen von zu Hause aus durchgeführt wurden. Das For­
schungs in stitut gfs.bern besass dabei als Kontrollinstitut die Möglichkeit, die Interviews 

ohne Vorankündigung zu beaufsichtigen . 

Die Untersuchung beruht auf einer repräsentativen Befragung, die in der ganzen Schweiz 

innerhalb von zwe i Wochen nach der Volksabstimmung durchgeführt wurde . Die Stichprobe 

umfasst 1502 st immberechtigte Personen und die St ichp robe nziehung erfo lgte in einem 
dreistufigen Zufallsverfah ren - Landesteile [nach einer proportionalen Einteilung aufgrund 

der amtlichen Statistik von 20001. Ha ushalte [anhand des Telefonbuchs der Swisscoml und 

in diesen Haushalten lebende Personen [nach der«Geburtstagsmethode»l. wobei 53.4% der 
Personen dieser Stichprobe aus der Deutschschweiz, 26.6% aus der Westschweiz und 20% 

aus der italienischen Schweiz stammen lungewichtet) 8 . 

Mit einer Ziehung im Zufallsverfahren und einer Verteilung der Prozentwerte von 50:50 er­
gibt sich bei unsere r Stichp robe von 1502 Personen eine Fehlermarge von +/-2.6% mit einer 

Signifika nzn"iveau von 95%. Die Fehlermarge, die bei 2% bis 3% liegt , gibt an, inwiefern die 
Schluss folgeru ng en der Untersuchung richtig sind. Sie nimmt zu, wenn die Stichproben 

klein sind lz. B. wenn eine Ana lyse du rch zu viele fehlende Daten beeinträchtigt oder nur an 

einem Teil der Stichprobe durchgeführt w ird ). Sie nimmt ab, wenn die Differenz zwischen 
den Prozentwerten grösser ist - z.B. bei ei nem Ergebnis von 70%:30%. Vorsicht bei der In­

te rpretat ion der Daten ist dort geboten, wo die Subsam ples klein sind und die Verteilung der 

Prozentwerte zugleich ausgeglichen ist. In solchen Fällen können aufgrund des grösseren 
Stichp robenfe hlers keine Aussagen über Mehrheitsverhältnisse gemacht werden. 

Die Bestimmung des Signi fikanzn iveaus beruht auf dem Chi-Quadrat-U nabhängigkeitstest. 
Dabei bedeutet* eine Signifikanz von unter 0.05 , ** von unter 0.01 und*** von unter 0.001. A 
Beträgt die Sig nifikanz mehr als 5%, bedeutet der Vermerk n.s., dass der Koeffizient nicht W 
signifikan t ist. Di e Korrelationen we rd en anhand des Koeffizienten V nach Cramer inter­
pretiert: 1 steht für eine völlige Übereinst immung zwischen den beiden Variablen; 0 steht , 

wenn gar keine Übereinstimmung zwischen den Va riab len besteht9. Steht in einer Tabellen 

eine Za hl in Klammern, werden damit Kategor ien bezeichnet, in denen weniger als 50 Fälle 
erfasst wurden: Diese sind vorsicht ig zu interpretieren. 

8 Weitere Einzelheiten: siehe technischer Bericht von gfs.bern. 
' Wegen der Art der Variablen wurde in einem spezifischen Fall (Auswirkung der soziodemografi schen 

Faktoren auf die den Abstimmungsgegenständen beigemessene Bedeutung] Eta als Koeffizient ver­
wendet. Die Interpretation dieses Koeffizienten erfolgt analog zu jener nach V nach Cramer. 
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Im Rahmen unserer Studie setzten wir bei den Analysen des Stimmverhaltens der Befrag­
ten [soziodemografisches und pol it isc hes Profi l. Gründe für den Stimmentscheid und Hal­
tung zu den wichtigsten Kampagnenargumenten] und bei der Analyse der Stimmbete1l1gung 
[soziodemograf ische. pol1t1sche und kogn 1t 1ve Faktoren] Gew1chtungsfaktoren ein. Diese 
Gewichtungsfaktoren werden von gfs.bern bereitgestellt und kommen In den VOX-Analysen 
seit der Abstimmung vom 21. Ma i 2000 (VOX 701 zum Einsatz . 
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